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   5.  Der Verwaltungsausschuss der Stadt Oldenburg (Oldb) hat in seiner Sitzung am ____________________ dem Entwurf des Bebauungsplanes

        und der Begründung zugestimmt und die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.

        Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am ____________________ ortsüblich bekannt gemacht.

        Der Entwurf des Bebauungsplanes und die Begründung haben

        vom ____________________ bis ____________________ gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen.

        Oldenburg (Oldb), den ____________________

        ____________________

       Stadtbaurätin

   4.  Der Verwaltungsausschuss der Stadt Oldenburg (Oldb) hat in seiner Sitzung am ____________________ die Aufstellung

        des Bebauungsplanes ____________________ beschlossen.

        Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB am ____________________ ortsüblich bekannt gemacht worden.

        ____________________

       Stadtbaurätin

   1.  Vervielfältigungsvermerke

        Kartengrundlage: Gemarkung, Flur: ______________________________         Maßstab: ____________________

        Erlaubnisvermerk: Die Verwertung für nichteigene oder wirtschaftliche Zwecke und die öffentliche Wiedergabe sind nur mit Erlaubnis

        der zuständigen Vermessungs- und Katasterbehörde zulässig (§ 5 des Nds. Gesetzes über amtliche

                       Vermessungswesen vom 12.12.2002, Nds. GVBI. 2003, Seite 5).

        am:     01.08.1997     AZ.:    23056 / ALK BEZ.SCHL. 34010

   9.  Der Satzungsbeschluss ist gemäß § 10 BauGB am ____________________ im Amtsblatt für die Stadt Oldenburg (Oldb)

        bekannt gemacht worden.

        Der Bebauungsplan ist damit rechtsverbindlich.

        Oldenburg (Oldb), den ____________________

        ____________________

       Unterschrift

   6.  Der Verwaltungsausschuss der Stadt Oldenburg (Oldb) hat in seiner Sitzung am ____________________ den geänderten Entwurf des

        Bebauungsplanes und der Begründung zugestimmt und die eingeschränkte Beteiligung gemäß § 4a Abs. 3 BauGB beschlossen.

   6. a*)     Der betroffenen Öffentlichkeit und den berührten Behörden wurde im Sinne von § 4a (3) BauGB mit Schreiben vom ___________________

      Gelegenheit zur Stellungnahme bis zum ____________________ gegeben.

   6. b*)     Der Entwurf des Bebauungsplanes und die Begründung haben vom ________________ bis  zum _________________ öffentlich ausgelegen.

      Ort und Dauer der Auslegung wurden am _________________ ortsüblich bekannt gemacht.

        Oldenburg (Oldb), den ____________________

        ___________________

      Stadtbaurätin *) Nichtzutreffendes streichen

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die städtebaulich bedeutsamen baulichen Anlagen sowie Straßen,

Wege und Plätze vollständig nach (Stand vom _______________ ). Sie ist hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der baulichen Anlagen

geometrisch einwandfrei. Die Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist einwandfrei möglich.

Oldenburg (Oldb), den ____________________

Fachdienst Stadtinformation und Geodaten der

Stadt Oldenburg (Oldb)

               Siegel                                                           

       Unterschrift

   2.  Planunterlage

        Kartengrundlage: Liegenschaftskarte

Maßstab 1 : 1.000

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen

Vermessungs- und Katasterverwaltung,

2012

©

   7.  Der Rat der Stadt Oldenburg (Oldb) hat den Bebauungsplan nach Prüfung der Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung am

        ____________________ als Satzung (§ 10 BauGB) sowie die Begründung beschlossen.

        Oldenburg (Oldb), den ____________________

        ____________________

       Stadtbaurätin

Untersuchungen im Zusammenhang mit baulichen

Veränderungen im Bereich der Hunte sind gem.

FFH-Richtlinie vor Beginn der Baumaßnahmen

durchzuführen.

Bei Baumaßnahmen sind notwendige Maßnah-

men zum Erschütterungsschutz parallel zu den

Erschließungsmaßnahmen durchzuführen.

Vor dem Hintergrund der festgestellten ungünstigen

Baugrundverhältnisse sollten in die Planungen von

Erschließungsmaßnahmen, Verkehrswegen und

Gebäuden auf die jeweilige Maßnahme abgestim-

mte Untersuchungen und Begutachtungen des

Baugrunds integriert werden.

Erdwärmenutzung ist aufgrund von Grundwas-

serversalzungen nur bedingt zulässig. Hierfür

sind wasserrechtliche Erlaubnisse erforderlich.

Auf die durch die Torfschichten und Auffüll-

ungen, vor allem im Bereich der früheren

Hafenbecken, ungünstigen Baugrundverhält-

nisse, die eine eingeschränkte Tragfähigkeit

aufweisen können, wird hingewiesen.

Bei Bodeneingriffen muss mit Aushubmaterial,

das entsorgungspflichtig sein kann, gerechnet

werden.

Erdarbeiten sind unter sachverständiger Beglei-

tung bzw. nach vorheriger Untersuchung des

Aushubs vorzunehmen.

Die Hunte ist ein Gewässer im Sinne des Bundes-

wasserstraßengesetzes. Sie darf nicht ohne Geneh-

migung der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung

verändert werden.

Außerdem sind für Veränderungen des Gewässers

sowie für die Errichtung von Anlagen am Gewässer

und die Zuleitung/Entnahme in das, aus dem Ge-

wässer wasserrechtliche Erlaubnisse/Genehmi-

gungen erforderlich. Die Wasser- und Schifffahrts-

verwaltung ist im Baugenehmigungsverfahren zu

beteiligen.

Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) vom

18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58)

(BGBl. I S. 2414) - zuletzt geändert durch Art. 2

des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509)

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der

Bekanntmachung vom 23. September 2004

(BGBl. I S. 2414) - zuletzt geändert durch Art. 1

des Gesetzes vom 11.06.2013 (BGBl. I S. 1548)

Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung

vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132) -  zuletzt

geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 11.06.2013

(BGBl. I S. 1548)

Straßenverkehrsflächen

Straßenbegrenzungslinie

Zahl der Vollgeschosse

III-IV

Grundflächenzahl (GRZ)

0,5

Mischgebiete

Gewerbegebiete eingeschränkt

Baulinie

Abgrenzung des Maßes

der baulichen Nutzung

Grenze des räumlichen Geltungs-

bereiches des Bebauungsplanes

a/a

Baugrenze

als Höchstmaß

§ 30 Biotop gem. BNatSchG

(Die Beseitigung wurde bei der

Unteren Naturschutzbehörde

beantragt und wurde genehmigt)

Straßenverkehrsflächen

Straßenbegrenzungslinie

Zahl der Vollgeschosse

Verkehrsflächen besonderer

Zweckbestimmung:

ÜBERNAHMEN

NACHRICHTLICHE

Mischgebiete

Gewerbegebiete eingeschränkt

Baulinie

abweichende Bauweise

Baugrenze

OK 

Verkehrsberuhigter Bereich

als Mindest- und Höchstmaß

14 m

Oberkante Gebäude

Bei Neuanpflanzungen im Zusammenhang mit

den vorgesehenen Baumaßnahmen entlang der

Bahnflächen ist die Bahnrichtlinie

"Landschaftsplanung und Vegetationskontrolle"

Nr. 882 ff zu berücksichtigen. Diese ist kosten-

pflichtig bei der DB Kommunikationstechnik GmbH,

Medien- und Kommunikationsdienste, Logistikcenter,

Kriegstraße 136, 76133 Karlsruhe zu beziehen.

KENNZEICHNUNGEN

   3.  Der Bebauungsplan wurde ausgearbeitet vom Amt 40 - Fachdienst Stadtentwicklung- und Bauleitplanung der Stadt Oldenburg (Oldb):

                                                                                                                  Geprüft:

        Bearbeitet:   ____________________

        Gezeichnet: ____________________                                          _________________________     _________________________

        Geändert:    ____________________                                                         Fachdienstleiter                 Amtsleiterin

       

Ba.

Schni., 04.02.2014

  BEBAUUNGSPLAN M-782 A (Alter Stadthafen)

                                                     Teil 2 (Bahnseite)

    mit örtlichen Bauvorschriften

X   ja     nein               M.=1:1000

Die innerhalb der Begründung bzw. in der Planzeich-

nung benannten einschlägigen DIN-Normen können

im Stadtplanungsamt der Stadt Oldenburg einge-

sehen werden.

Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur-

oder frühgeschichtliche Bodenfunde (das können u.

a. sein: Tongefäßscherben, Holzkohleansammlun-

gen, Schlacken sowie auffällige Bodenverfärbungen

und Steinkonzentration, auch geringe Spuren sol-

cher Funde) gemacht werden, sind diese gemäß

§ 14 Abs. 1 des Nieders. Denkmalschutzgesetzes

meldepflichtig und müssen der zuständigen unteren

Denkmalschutzbehörde oder dem Niedersächsi-

schen Landesamt für Denkmalpflege - Referat

Archäologie - Stützpunkt Oldenburg, Ofener Straße

15, Tel. 0441/799-2120 unverzüglich gemeldet

werden.

Bodenfunde und Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2

des Nieders. Denkmalschutzgesetzes bis zum Ab-

lauf von 4 Werktagen nach der Anzeige unverändert

zu lassen, bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen,

wenn nicht die Denkmalschutzbehörde vorher die

Fortsetzung der Arbeit gestattet.

Die Versorgung des Gebietes erfolgt ggf. über Nah-

wärme durch Abwasser. Anschluss und Benutzung

sind auf der Basis anderer Gesetzmäßigkeiten

geregelt.

Die Durchsetzung der mit Hilfe eines Leitfadens

getroffenen gestalterischen Festsetzungen ist in

vertraglichen Vereinbarungen mit den Investoren

geregelt worden.

Sollten bei Erdarbeiten Kampfmittel (Granaten,

Bombenblindgänger Panzerfäuste, Minen etc.)

gefunden werden, ist umgehend die zuständige

Polizeidienststelle, das Ordnungsamt oder der

Kampfmittelbeseitigungsdienst der Zentralen

Polizeidirektion zu benachrichtigen.

In unmittelbarer Nähe der Bahnstrecke ist mit

der Beeinflussung von Monitoren, medizinischen

Untersuchungsgeräten und anderen auf magne-

tische Felder empfindlichen Geräten zu rechnen.

Jede Annäherung an die spannungsführenden

Teile der Oberleitungsanlage auf dem Bahnge-

lände ist mit Lebensgefahr verbunden.

Niedersächsische Bauordnung (NBauO) in der Fas-

sung vom 3. April 2012 (Nds. )

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

(NKomVG) in der Fassung vom 17. Dezember 2010

(Nds. GVBl. Nr. 31/2010, S. 576)

Öffentliche Parkfläche

Umgrenzung von Flächen

für Nebenanlagen

Zweckbestimmung: Stellplätze

St

Oldenburg, Flur 7, Flur 8

   8.  Der Bebauungsplan wird hiermit ausgefertigt

        Oldenburg (Oldb), den ____________________

        ____________________

  Oberbürgermeister

IV Zahl der Vollgeschosse zwingend

Sondergebiet "Parken"

BahnanlagenBahnanlagen

Schni., 13.11.2014

1

überbaubare Grundstücksflächen

nicht überbaubare Grundstücksflächen

HINWEISE

Gemäß Niedersächsisches Wassergesetz (NWG)

sind Grundstückseigentümer verpflichtet, das an-

fallende Niederschlagswasser auf ihrem Grundstück

zu beseitigen.

Werden Kreuzungen von Bahnstrecken mit Kanälen,

Wasserleitungen etc. erforderlich, so sind hierfür

entsprechende kostenpflichtige Kreuzungs- bzw.

Gestattungsanträge bei der DB AG, DB Immobilien

zu stellen.

Bei Bauausführungen unter Einsatz von

Bau-/Hubgeräten (z.B. (Mobil-) Kran, Bagger etc.) ist

das Überschwenken der Bahnfläche bzw. der

Bahnbetriebsanlagen mit angehängten Lasten oder

herunterhängenden Haken verboten. Die Einhaltung

dieser Auflagen ist durch den Bau einer

Überschwenkbegrenzung (mit TÜV-Abnahme)

sicher zu stellen. Die Kosten sind vom Antragsteller

bzw. dessen Rechtsnachfolger zu tragen.

Der Antragsteller eines Bauvorhabens entlang eines

angrenzenden Bahngrundstückes hat Sorge zu

tragen, dass durch die Nutzung des Grundstückes

keine Gefahren für den Eisenbahnbetrieb ausgehen.

Insbesondere muss ausgeschlossen sein, dass

angebrachte Beleuchtungen bzw. Leuchtkörper

jeglicher Art, den Eisenbahnbetrieb beeinträchtigen

(u.a. Blendwirkung, Signalsicht bzw. Signalver-

wechslung).

Anlage 3: Gestaltungszonen I-IV Anlage 4: Lärmpegelbereiche Tag Anlage 5: Lärmpegelbereiche Nacht

Anlage 6: Festsetzungsplan

Anlage 2

Anlage 1

09.06.2008

M-782

11.06.2008

14.07.2014

16.07.2014

25.07.2014 27.08.2014

23.03.2015

07.05.2015

gez. Krogmann

L.S.

19.02.2013

09.04.2015

gez. Arndt

gez. Ch. Festersen gez. Wicherts

gez. G. Nießen

gez. G. Nießen

15.04.2015

gez. G. Nießen

15.04.2015

gez. Krogmann

07.05.2015

21.08.2015

gez. Naderi

07.09.2015

L.S.

L.S.

21.08.2015


